
  
 

 

 

 

Wildschönau, 24. Mai 2024 

 
 

Resolution zum Alpengipfel 
 

Unterstützung der Alm- und Alpwirtschaft, insbesondere Stärkung des 

Auftriebes von Rindern, Kühen, Schafen, Ziegen und Pferden zur 

Aufrechterhaltung der Almen 

 

Eine der größten Herausforderungen der Alm- und Alpwirtschaft ist ganz klar der 

(schleichende) Rückgang der aufgetriebenen Tiere. Diese Entwicklung hat zur Folge, 

dass Alm- und Alpflächen verbuschen, Altgrasmatten entstehen, die Kulturlandschaft 

abnimmt und damit auch die Biodiversität schwindet. Auch verliert der (Alm-)Boden 

seine Schutzfunktion und die Gefahr von Naturkatastrophen steigt. Aufgelassene 

Almflächen wirken sich auch negativ auf die Freizeit- und touristische Nutzung aus. 

 

Anreiz zum Auftrieb 

Zur Stärkung der Almen und Alpen benötigt es für die Tierbesitzer einen stärkeren 

Anreiz zum Auftrieb und für die Almverantwortlichen verbesserte 

Rahmenbedingungen. 

Die Vertreter der Alm- und Alpwirtschaft fordern von der Politik eine Verstärkung der 

Unterstützung der Berglandwirtschaft im Rahmen der nationalen Umsetzung der EU-

Agrarpolitik. Zudem bedarf es je Mitgliedstaat konkrete Maßnahmen für 

Vereinfachungen und Entlastungen. Für Österreich ist dazu unter anderem eine 

weitere Anpassung der Alpungs- und Behirtungsprämie und eine Ausweitung der 

aktuell geltenden 2-GVE-Bestoßungsgrenze pro Hektar Futterfläche, insbesondere für 

niedrig gelegene Almen erforderlich. Für alle von der alpinen Berglandwirtschaft 

geprägten Regionen braucht es neue Investitionsförderungen zum Ausbau und Erhalt 

der erforderlichen Infrastruktur (Gebäude, Wege, Energie- und Wasserversorgung, 

https://www.almohnewolf.at/


technische Einrichtungen), eine Unterstützung zum Aufwand für Alm- und Alppersonal 

(Hirten, Senner) sowie ein vermehrtes Angebot für die Ausbildung und Rekrutierung 

von geeignetem Personal. Auch eine stärkere Unterstützung bei der Vermarktung von 

Almprodukten ist für die Aufrechterhaltung der Almbewirtschaftung unerlässlich. 

 

Absicherung der Kombinationshaltung 

Bekanntlich ist die vor allem im Berggebiet noch sehr weit verbreitete 

„Kombinationshaltung“ ein Garant für den Auftrieb von Rindern, insbesondere von 

Milchkühen auf Sennalmen. Die in den jeweiligen Regionen von Bayern, Tirol und 

Südtirol aktuell bestehenden Formen der Kombinationshaltung müssen dauerhaft   

zugelassen bleiben und fortgeführt werden. Damit steht diese tiergerechte 

Haltungsform in einem sehr engen Zusammenhang mit der Absicherung einer 

flächendeckenden Bestoßung der Almen und Alpen. 

Die Vertreter der Alm- und Alpwirtschaft fordern zum einen eine verstärkte 

Bewusstseinsbildung beim Handel und bei den milchverarbeitenden Betrieben über 

die hohe Bedeutung der regional jeweils bestehenden Formen der 

Kombinationshaltung für die Alm- und Alpwirtschaft; zum anderen benötigt es dringend 

eine Ausweitung der Investitionsförderung für Stallbauten auch zur Umsetzung von 

bereits geltenden Vorgaben. Gerade im Berggebiet sind Kosten und Aufwand für 

Stallneubauten oder Umbauten sehr groß, eigentlich ohne angemessene Fördergelder 

wirtschaftlich nicht umsetzbar. 

 

Unterstützung bei der Bewusstseinsbildung und Besucherlenkung 

In den letzten Jahren hat die Nutzung der Almen und Alpen für touristische Zwecke 

und die Freizeitgestaltung der heimischen Bevölkerung (Wandern, Outdoor-Sport) 

enorm zugenommen, ein Abnahme dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. So werden 

die Almen und Alpen vermehrt als Sport- und Erholungsraum genutzt, was sich 

unmittelbar nicht zum Vorteil der Alm- und Alpbewirtschaftung auswirkt (Erschwernisse 

in der Bewirtschaftung, Verschmutzung der Alm- und Alpflächen, Zwischenfälle mit 

Weidetieren, Hundeproblematik, etc.). Die wichtige Bedeutung und Rolle der Alm- und 

Alpwirtschaft gerät dabei immer häufiger in Vergessenheit und wird oft als 

vernachlässigbar abgetan. 

Die Vertreter der Alm- und Alpwirtschaft fordern eine stärkere Unterstützung bei der 

Bewusstseinsbildung „pro Berglandwirtschaft“, insbesondere eine verstärkte 

Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Tourismus für ein stärkeres Bewusstsein über die 

Bedeutung der Almen und deren ureigenen Sinn, nämlich die Bewirtschaftung mit 

Weidevieh. Darüber hinaus benötigt es eine Weiterentwicklung der Lenkung von 

Nutzer- und Besucherströmen und geeignete Maßnahmen, um aufkommende 

Konflikte zwischen Bewirtschaftung und Benützung von Almen und Alpen 

weitestgehend eindämmen zu können. 

  



Unterstützung bei der Implementierung eines aktiven Managements für 

Großraubtiere (z.B. Wolf, Bär) 

Die Wiederansiedelung der Großraubtiere (z.B. Wolf, Bär) schreitet unaufhaltsam 

voran und stellt die Almwirtschaft vor fast unlösbare Herausforderungen und 

Problemstellungen. Die zwischenzeitlich bekannte, fortschreitende Entwicklung der 

enormen Zunahmen bei Vorkommen von Bär, Wolf, Luchs und Schakal sowie von 

Rissereignissen bei allen Viehgattungen (nicht nur Schafe) fordert ein aktives 

Management durch Entnahmen zur Regulierung bzw. Verhinderung der weiteren 

Ausbreitung dieser Großprädatoren. Bekanntlich steht derzeit der rechtliche 

Schutzstatus dieser Raubtiere solchen Maßnahmen entgegen, obwohl sich die 

Erhaltungszustände stark verbessert haben und keine Gefahr eines Aussterbens 

dieser Tiere mehr besteht. Im Gegenteil – im Falle eines unterbleibenden 

Entnahmemanagements besteht die Gefahr, dass unsere Almen aufgegeben werden 

und damit sich auch die Viehhaltung im Tal rückläufig entwickelt. 

Die Maßnahmen-Verordnungen einzelner Bundesländer waren erste wichtige Schritte 

für ein notwendiges Entnahmemanagement und zeigen bereits Wirkung. Dennoch 

benötigt es den nächsten Schritt und es muss der europarechtliche Schutzstatus 

dieser Raubtiere (des Wolfes) gesenkt werden, um ehestmöglich aktive und 

unbürokratische Regulierungen vornehmen zu können. 

Die Vertreter der Alm- und Alpwirtschaft fordern die politischen Vertreter und 

zuständigen Stellen auf, gesetzliche Grundlagen für ein aktives 

Entnahmemanagement für Großprädatoren zu schaffen, insbesondere die Senkung 

des europarechtlichen Schutzstatus entschieden voranzutreiben, um deutlich mehr 

Handlungsspielraum für eine nachhaltige Regulierung dieser Großraubtiere und damit 

für eine Aufrechterhaltung der Alm- und Weidewirtschaft schaffen zu können. 

 


